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1 	 T 287/88 

Sachverhalt und Antrage 	 - 

Das europäische Patent Nr. 47 365, am 30. Juni 1981 mit 
der Anmeldenuinmer Nr. 81 105 046.7 angemeldet, ist am 
27. Dezeinber 1984 mit 11 Patentansprüchen erteilt worden. 

Anspruch 1 lautet: 

11 1. Wurzelverankernde Flachdach-Bodeneinlage für begrün-
bare Pflanzbäden von Flachdächern, gekennzeiclmet durch 
eine erste dreidimensionale oberseitige Krallschicht (20) 

aus miteinander raumgitterartig verketteten Fasern oder 
Strângen mit einer für einen râumlich verteilten, stand-
stabilisierenden Wurzelhaltungseingriff ausreichend gro3en 
Eigenstabilitat sowie mit eineni zur Aufnahine von Pflanz-
böden und Pflanzenwurzeln genügend groBen Hohlraumvoluxnen 
zwischen den Fasern oder Strängen, ferner durch eine als 
pflanzbodentragende Bodenunterlage ausgebildete, wasser- 
durchlässige, zugfeste Filtermatte (18), auf der die 
oberseitige Krallschicht (20) zur pflanzenhalternden 
Belastungsübertragung zumindest an verteilten Bereichen 
(24) ausreichend kraftschlussig befestigt ist, und durch 
eine zu der oberseitigen Krallschicht im wesentlichen 
übereinstiimnend aufgebaute, als Dränage wasserleitende 
zweite Krallschicht (22) mit grossem Hohlraumvolumen und 
ausreichender Gewichtsbelastbarkeit sowie Dicke an der 
tJnterseite der Filtermatte." 

Gegen das erteilte Patent hat die Beschwerdeführerin am 
13. August 1985 Einspruch eingelegt und beantragt, das 
Patent wegen mangeinder Patentfàhigkeit in vollexn Umfang 
zu widerrufen; zur Begründung hat sie unter anderen auf 
folgende Dokumente verwiesen: 

ffil 
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2 	T 287/88 

(7) DE-A-2 248 911 

(8) DE-A-2 225 043 

(9) DIN 18915 B1. 3, Oktober 1973 

(10) H.J. Liesecke: "Funktionsgerechter Aufbau von 

Dachbegrünungen" in "Das Gartenamt", Mai 1979, 

Seiten 277 bis 288. 

Durch Entscheidung vom 15. April 1988 hat die Einspruchs-

abteilung den Einspruch zuruckgewiesen, da der Gegenstand 

der Ansprüche 1 bis 11 neu sei und auf einer erf in-

derischen Tätigkeit beruhe. 

Gegen diese Entscheidung richtet sich die von der 

Einsprechenden am 14. Juni 1988 unter gleichzeitiger 

Zahlung der Beschwerdegebühr eingelegte und am 

26. Juli 1988 begründete Beschwerde. 

Die Beschwerdeführerin vertritt weiterhin die Ansicht, der 

Gegenstand des Patents sei mangels erfinderischer Tätig-

keit nicht patentfähig und verweist auf folgende, erst un 
Beschwerdeverfahren eingeführten Dokumente: 

(11) Prospekt "Grün aus guten Händen" der Niedersäch-

sischen Rasenkulturen Strodthoff & Behrens, 1976; 

(12) Schreiben der Niedersàchsischen Rasenkulturen 

Strodthoff & Behrens voin 29.07.1976; 

(13) Farbkopie der Seite 21 aus (11); 

(14) DE-A--]. 810 698. 

Sie niacht im wesentlichen geltend: 

a) 	Der Architekt sei nicht allein der patent- 

rechtlich relevante Fachinann; auch der 

Landschaftsbauer sei zu berucksichtigen. 
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3 	 T 287/88 

b) 	Beim Erfindungsgegenstand handle es sich wie bei 
Dokument (7) um ein. Vierschichtengebilde, wenn gemäB 
Beschreibung noch ein Trennvlies unterhaib der drei 
Schichten angeordnet Se!. 

C) 	Der einzig echte Unterschied zwischen dem 
bekannten Gegenstand nach (7) und dein des 
Streitpatents könne lediglich in der zugfesten 
Ausbildung der Filtermatte und der Verwendung der 
bekannten Matte zur Flachdachbegrünung gesehen 
werden; dazu sei jedoch lediglich eine dem Fachinann 
zumutbare konstruktive MaInahme erforderlich. 

d) 	Auch der aus den Dokumenten (11) und (14) bekannte 
Fertigrasen weise alle wesentlichen Merkmale des 
Anspruchs 1 auf. Es seien daher nur noch einfache 
DimensionierungsinaBnahmen erforderlich, uin zum 
Gegenstand des angefochtenen Patents zu gelangen. 
Dazu gehörten die Beachtung der erforderlichen 
Festigkeit und die Verbindung der Einzelteile, also 
NaBnahinen, die voin Fachinann keine besondere 
Geschicklichkeit oder Fähigkeit erforderten. 

V. 	Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) wi'lerspricht der 
Beschwerdeführerin mit folgenden Argumenten: 

a) 	Bei Matten, die dem Landschaftsbau dienten, trete 
stets eine besondere Verbindung mit den rauhen 
Bodenuntergrund in Form von Verrastung, Vernadelung, 
Verwurzelung auf. Da dies bei Flachdächern unbedingt 
zu vermeiden sei, seien soiche Matten für Flachdächer 
zum vornherein nicht geeignet. Wenn es schon, wie die 
Beschwerdeführerin geltend mache, für den Fachxnann 
selbstverständlich sei, auf Dàchern eine ent-
sprechende Verwurzelung zu verunmäglichen, dann känne 
es kaum nahegelegen haben, ausgerechnet Matten auf 
Flachdächern vorzusehen, die für ein gute 
Durchwurzelung besonders geeignet seien. 

04395 	 .1... 



4 	 T 287/88 

bi) In bezug auf (7) sei eine besondere Verbindung der 
vier Matten nur fakultativ erwàhnt, dagegen aber 
finde in jedern Fall eine Verankerung mit dexn Unter- 
grund statt. Bei einern Flachdach ware es jedoch 
unrnöglich, eine soiche Verankerung vorzusehen, da 
dann die Funktionssicherhejt einer soichen 
Konstruktion nicht rnehr gegeben sei. 

Es treffe nicht zu, daB bei der Erfindung auch em 
Vierschichtengebilde irn Sinne von (7) vorliege, da 
wesentliche technische Unterschiede zu berück-
sichtigen seien. Bei der angefochtenen Erfindung sei 
eine vierte Schicht zwar möglich, dabei handle es 
sich aber nur urn eine fakultative Gleitschicht mit 
einer ganz anderen technischen Funktion irn Vergleich 
zur zweiten Filterschicht der Entgegenhaltung. 

Die beiden Filterschichten in (7) seieri auBerdein 
- irn deutlichen Gegensatz zum Gegenstarid nach 
Anspruch 1 - verdichtet. Entweder handle es sich 
dabei - Schicht 1 - urn ein verdichtetes Filtervlies, 
oder - bei Schicht 2 - urn einen verdicriteten 
Grobfaserflor oder urn ein verdichtetes Granulat. 
Keinesfalls aber sei eine hohlraurnreictie Krallschicht 
gegeben wie beirn Erfindungsgegenstand. 

Bei (7) sei eine zugfeste Ausbildung der Filtermatte 
nicht erforderlich, sondern hinderlich, weil es dort 
ganz im Gegenteil auf Elastizität ankomine. 

C) 	Aus (10) gehe deutlich hervor, daB noch 1979 stets 
von eigenstabilen Ausbildungen für Drainschichten 
ausgegangen wurde, so daB auch für die schon fruher 
publizierten Vorschläge nach (11) keine Veranlassung 
bestanden hàtte, davon abzuweichen. Jedenfalls lasse 

04395 	 .../... 



5 	 T 287/88 
C. 

VI 

sich daraus kein Hinweis dahingehend ableiten, gute 
Stabilität aus der kraftschlussigen Verbindung zweier 
wenig stabiler Einzelschichten mit einer.zugfesten 
Zwischenschicht zu erreichen. 

d) 	Die patentgemaBe Bodeneinlage habe das Gebiet der 
Flachdachbegrünung revolutioniert. Dabei entstehe aus 
relativ instabilen Einzelschichten.ein biegesteifer 
Balken, der ein Verformen der Dachauflage weitgehend 
verhindere, selbst bei punktförmiger Belastung, wie 
etwa beim Begehen. 

VI. 	An der jnündlichen Verhandlung vom 9. November 1989 wurde 
insbesondere noch auf folgende Gesichtspunkte 
hingewiesen: 

Seitens der Beschwerdeführerin: 

Die Matte nach Dokument (7) erlaube eine flächige 
Drainage, insbesondere auch für von unten auf-
steigendes Wasser und sei zum vornherein leistungs-
fàhiger, als für eine Anwendung auf dem Flachdach 
erforderlich. Sie komme sehr nahe an die angefochtene 
Erfindung heran: Aus Figur 3 gehe hervor, in 

- Verbindung mit der Beschreibung, daB die Schicht 2 
ebenfalls eine Krallschicht sei. Da die Platte 
trittstabil sei, liege ebenfalls wie bsi Anspruch 1 
zusamrnen mit der eindringenden Erde eiri biegesteifer 
Balken vor. 

Da nach Dokuinent (11) àhnliche Matten für Flachdach- 
begrunung bekannt gewesen seien, ware es naheliegend 
gewesen, eine Matte gemäB (7) unter Weglassung der 
nicht nätigen untersten Filterschicht auf einem 
Flachdach vorzusehen und so zuin Erfindungsgegenstand 
zu gelangen. 

04395 	 .1... 



6 	T 287/88 

Im Hinblick auf Dokument (8) sei der Gegenstand nach 

Anspruch 1 eigentlich nicht neu. Anhand einer Skizze 

wird seitens der Beschwerdeführerin Aufbau und 

Herstellung dieser Matte nàher erläutert und dabei 

geltend geinacht, daB durch die VerschweiBung der 

Fasern eine kraftschlüssige Verbindung zwischen den 

beiden oberen Schichten erreicht werde. Mit den 

Anforderungen an die ReiBfestigkeit sei auch 

deutlich, daB hier ebenfalls eine zugfeste Filter-

matte vorhanden sei. Die Anwendung auf einem Flach-

dach oder auch die Verwendung anderer Bezeichnungen 

könne nichts daran ändern, daB es sich uin dieselben 

technischen Merkinale wie bei Anspruch 1 handle. Die 

Anwendung nach Anspruch 11 sei deshaib auch nicht 

erfinderisch. 

"ReiBkraft" sei - was die Beschwerdeführerin 

anhand in der mündlichen Verhandlung überreichter 

Kopien der Seiten 240 und 648 des "Grol3en Textil-

Lexikons" DVA 1966, belegt -gleichbedeutend mit 

"Zugfestigkeit" (= auf die Querschnittsfläche 

bezogene ReiBkraft), weshalb mit diesem Ausdruck in 

(8) kein Tinterschied zu Anspruch 1 begründet werden 

kônne und somit die Identitãt der beidan Gegenstände 

feststehe. 

In der Patentschrift des angefochtenen Patents werde 

überdies anerkannt (Spalte 4, Zeilen 42 bis 45), daB 

bereits bekannte Matten ausreichten, urn auf Flach-

dãchern angewandt zu werden. 

04395 
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Seitens der Beschwerdegegnerin wurde ausgeführt: 

Zu (7) sei festzustellen, daB eine besondere 

Verbindung zwischen den Schichten, wenn auch 

dargesteilt, nicht wichtig sei, weil die Dehnbarkeit 

der Matte als Ganzes erwünscht sei und auBerdem durch 

die Durchwurzelung bis in den Untergrund eine 

wirksame Verrastung vorliege. Würde die Matte nach 

(7) auf dem Flachdach eingesetzt, so erfolge - 

insbesondere bei höheren Pflanzen - auch keine 

Behinderung einer Schràgstellung von Pflanzen infolge 

Windangriff, da die Dehnbarkeit keinen entsprechenden 

Widerstand aktivieren könne. 

Bei den Ausfuhrungen der Beschwerdeführerin zu 

Dokuinent (8) sei vergessen worden, daB die Forderung 

nach etReii,festigkeit  zusanunen mit der Forderung nach 

"reiativ hoher Dehnbarkeit't zu erfüllen sei. Die 

ausreichende Dehnbarkeit sei jedoch von fundainentaler 

Bedeutung für den in (8) vorausgesetzten Einsatz im 

Wasserbau. Dort Inüsse sich die Matte dem rauhen, 

unebenen TJntergrund anpassen und mit ihm eine 

verrastende Verbindung eingehen. ReiBfest bedeute 

hier deshaib, dal3 die Matte auch nach gröBerer 

Dehnung nicht zerreisse. Der Ausdruck "zugfest" in 

Anspruch 1 bedeute jedoch im Gegenteil, daB die 

Dehnung behindert werde und deshaib kein Ausweichen 

möglich sei. 

C) 	Es sei daher uxnso erstaunlicher, daB mit dem bean- 

spruchten Gebilde, dessen beide Krailschichten an 

sich recht labil seien, un ganzen eine so wirkungs-
voile Stabilisierung erreicht werden könne. 

VII. 	Die Beschwerdeführerin beantragt, das Patent in volient 

TJmfang zu widerrufen. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde 

zurückzuweisen. 

04395 	 .1... 



8 	 T 287/88 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulässig. 

Neuheit 

2.1 	Dokument (8) betrifft keine Bodeneinlage für Flachdächer 
sondern eine Filtermatte für den Wasserbau. Da der 
angefochtene Anspruch 1 neben einer inittleren Filter-
schicht beidseitig zwei nicht als Filterschichten 
ausgebildete Krallschichten mit spezifischen Eigenschaften 
umfa1t, liegt auf den ersten Buck schon keine Uberein-
stimnmung mit einer Filtermnatte allein wie in (8) vor. Die 
Beschwerdeführerin mnacht dennoch geltend, daB die äuBeren 
Zonen der Filtermnatte nach (8) ebenfalls Krallniatten un 
Sinne des Anspruchs 1 darsteilten. Nach (8) sollen 
Filtermatten vorgeschlagen werden, die -besser als früher 
- alle sieben im einzelnen aufgeführte spezifische 
Anforderungen an Filtermnatten auf Deichen, Dammen, 
Kanalbóschungen und ãhnlichen Wasserbauten erfüllen. In 
diesen die spezifischen wasserbaulichen Verhältnisse 
berücksichtigenden Forderungen ist jedoch kein Wort 
darüber zu finden - und auch nicht zu erwarten - daB hier 
eine der Situation beimn begrünbaren Flachdach entspre- 
chende Krallschicht folgender Beschaffenheit (gemnàl3 
Anspruch 1) erforderlich sei: mit einer - für einen 
rãumnlich verteilten, standstabilisierenden Wurzelhaltungs-
eingriff ausreichend groBen - Eigenstabilität sowie mit 
einemn zur Aufnahmne von Pflanzböden und Pflanzenwurzeln 
genügend groBen Hohlraumnvoluinen zwischen den Fasern oder 
Strängen. Die in (8) enthaltenen Angaben werden of fen-
sichtlich den oben erwãhnten sehr spezifischen Forderungen 
im Wasserbau gerecht, vermnögen aber in keiner Weise die im 
Flachdachbau beanspruchten Merkmnale aufzuzeigen oder 
anzusprechen. Eine "mnittelfeine" Lage von Fasern oben, 
eine Lage von "krãftigen Spinnfasern" unten bezeichnen den 

S 
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inhomogenen Aufbau eines Filters an sich, nicht aber die 
in Anspruch 1 definierten Krallschichten. 

Die Matte nach (8) of fenbart somit bereits die Krall-
schichten mit den im Anspruch 1 beanspruchten Merkmalen 
nicht. Sie vermag nur schon deshaib nicht, die Neuheit des 
angefochtenen Gegenstandes in Frage zu stellen. 

	

2.2 	Was den Einwand der Beschwerdeführerin (siehe oben VI, 
(d)) betrif ft, in der Patentschrift werde anerkannt, daB 
Matten nach Anspruch 1 an sich schon bekannt gewesen 
seien, 1st folgendes festzustelleñ: 

In Spalte 4, Zeilen 42 bis 45 der Patentschrift findet 
sich folgender Hinweis: "Derartige Matten wurden bereits 
un Zusaxninenhang mit einer bodenverankernden Böschungs-
sicherung sowie Deichbefestigung und einer Bodenabrutsch-
sicherung vorgeschlagen". Mit dem Ausdruck "derartig" 
wird jedoch nur eine nicht weiter spezifizierte 
Ahnlichkeit und keine völlige Identität angesprochen, so 
daJ3 diese Passage nicht als stichhaltiger Baweis eines 
Neuheitsmangels zu werten 1st. Im ubrigen deckt sich der 
hier geltend gemachte Sachverhalt im wesentlichen mit dem 
unter 2.1 als nicht haitbar begründeten Einwand In bezug 
auf Dokumnent (8). 

	

2.3 	Keines der ubrigen entgegengehaltenen Dokumnente umnfaBt 
alle Merkmale des Anspruchs 1. Dessen Gegenstand ist somic 
neu und genügt Artikel 54 EPU. 

	

3. 	Stand der Technik und Aufgabe 

Von den genannten Entgegenhaltungen bezieht sich das erst 
im Beschwerdeverfahren genannte Dokumnent (11) auf das 
Gebiet der Flachdächer und dürfte demn Erfindungsgegenstand 
am nàchsten komnmnen. So werden hier wenigstens zum Tell 

C 
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einzelne vergleichbare Schichten für denselben technischen 
Zweck vorgeschiagen. Obwohl es sich dabei urn verspàtet 
eingereichte Dokumente handelt - es liegen keine 
Anderungen aus dem Einspruchsverfahren vor - erachtet es 
die Kanuner als sachdieniich, dieses Dokument nach 
Artikel 114 (1) zur berücksichtigen. 

Dokument (11) beschreibt Matten als begrünbare Flachdach-
Bodeneinlagen, die einen ãhnlichen Aufbau wie jene nach 
Anspruch 1 aufweisen. Auf die Dachhaut werden dabei fol-
gende Schichten veriegt (von oben nach unten): Fertigrasen 
mit Polyainidmatte, Rasenmatte zur Vorratsbewàsserung, 
Vliesmatte mit filtrierender Wirkung und Polyamidinatte als 
Drainschicht. 

Davon ausgehend soil die Aufgabe geiöst werden, eine 
einfache, preiswerte, lagestabilisierende Bodeneinlage für 
begrunbare Flachdächer zu finden, die auch leichte 
Handhabung eriaubt. 

4. 	Lósung 

Anspruch 1 definiert eine Gesamtkonstruktion aus zu einem 
Verbundsystem integrierten Einzelschichten mit einer 
gegenüber den Einzeischichten wesentlich erhôhten Gesamt- 
steifigkeit. Horizontaie und vertikale Komponenten 
beliebig angreifender Kráfte werden dabei von der Boden-
schicht zur oberen Krallschicht und von dieser zur Filter- 
schicht übertragen. Die Filterschicht ist als Ganzes 
zugfest ausgebildet und wirkt als unteres Zugband. Sie ist 
mit der Krallschicht kraftschlüssig verbunden, so daB 
Fiiterschicht und Kralischicht statisch gesehen eine 
Verbundkonstruktion bilden. Da die Bodenschicht in die 
hohlrauiureiche Krallschicht eindringt, wirkt sie ver-
steifend auf diese und beteiligt sich ebenfalls an der 
Kräfteübertragung. Deshaib verhäit sich das Ganze wie em 

04395 
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biegesteifer Balken. Zugkräfte, etwa durch Wind verur-
sacht, werden - selbst bei punktförmigem Angriff - dank 
der Verbundwirkung auf die Gesamtfläche der zugfesten 
Filtermatte verteilt. Ein Abheben 1st dann wirksam 
verhindert, da die Filterinatte durch das Eigengewicht der 
über ihr liegenden Schichten belastet ist. 

AUS diesen durch ihre besondere Zusammenwirkung technisch 
optimal ausgenutzten Materialien resultieren neben der 
Stabilisierung geringe Abinessungen, geringer Material-
verbrauch, günstige Arbeitsbedingungen und damit insgesamt 
die Lösung der gesteilten Aufgaben. 

	

5. 	Erfinderische Tãtigkeit 

	

5.1 	Dokument (11), wie erwähnt der Erfindung am nächsten 
stehend, beschreibt auf Blatt 21 und 22 eina wurzel-
verankernde Flachdach-Bodeneinlage mit vier aufeinander-
liegenden Schichten (Vgl. auch Darstellung in der 
Beschwerde-Begrundung voxn 26. Juli 1988 1  Seiten 8 ff.) 

Aus diesen Darstellungen geht hervor, daB hier nur das 
vertikale Aufeinanderlegen einzelner Schichten beachtet 
und erwähnt wird. Hinweise darauf, daB ein Verbund 
zwischen Filtermatte und der daraufliegenden oberen Krall-
matte nützlich sein könnte, und zwar in Verbindung mit 
einer zugfest ausgebildeten Filtermatte, sind weder 
enthaiten noch angesprochen. 

Die Kaminer verinag daher in dieser Entgegenhaltung keine 
Veranlassung zu erkennen, die dem Fachmann einen zur 
beanspruchten Läsung führenden Weg hätte nahebringen 
können. 

04395 	 ./... 



12 	 T 287/88 

5.2 	Bei Dokurnent (7) handelt es sich urn begrünbare Sportplatz- 

Drainagernatten zur flàchigen Bodenentwasserung. Diese 

Matten bestehen zunàchst aus zwei Baueleinenten, rärn1ich 
aus einer zwischen zwei Filtervliesen angeordnet :n 
wasserführenden Schicht und aus einer darüber angeord- 

neten, das Erdreich stützenden und zusarnmenha].tenderi 
Grobfaserschicht. Insgesarnt sind sornit vier einzelne 

Schichten beteiligt. In fakultativer Weise wird darauf 

hingewiesen, daB die Schichten initeinander durch "Ver-

nadelung, Pu.nktverklebung oder auf andere Weise" verbunderi 

sein können. Diese Aussagen in Anspruch 4 von (7) werden 

in der Beschreibung irn Zusarnmenhang mit einern Ausführungs- 

beispiel praktisch wiederholt (Seite 3, Komnmentar zu 

Figur 1). Sie stehen isoliert, ohne jeden weiteren ihre 

Bedeutung oder die zu erfüllenden Anforderungen betreffen-

den Kornmnentar, neben den auf die speziellen Anforderungen 

bei einern Sportplatz eingehenden Ausführungen. 

Die Kaimner ist deshaib der Ansicht, daB dieser Hinweis zu 

einer Verbindung von Schichten - da ihrn in dieser 

Entgegenhaltung keine besondere Bedeutung zukomnmnt - nicht 

in der Lage ist, demn Fachmnann Anregungen zu vermittein, 

die über eine Verbesserung des horizontalen Zusammenhalts 

einander berührender Schichten hinausgehen würden. 

Insbesondere konunen darin nur auf die Verhàltnisse bei 

Sportpiãtzen bezogene Anmerkungen zur statisch-konstruk--

tiven Wirkungsweise vor: für die oberste Schicht, (Grob-

faserschicht 4) wird eine gute und dauernde Elastizität 

gefordert, die durch federnde Verbindurig der Kreuzungs-

punkte mit Latex erreicht werden soil. Darnit scheint es 

hier vor allem auf gute elastische Verformungsfàhigkeit 

anzukornmnen - eine Eigenschaft, die einer durch höhere 

Zugfestigkeit verursachten geringeren Dehnbarkeit 

entgegenstehen würde. Damnit aber scheint auch der Gedanke 

an eine einzelne zugfeste Filterschicht von dieser Druck-

schrift in keiner Weise angeregt zu sein bzw. in keinem 
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erkennbaren technischen Zusammenhang mit den vier 
Schichten und dem sonstigen Inhalt dieser Entgegenhaltung 
zu stehen. 

Mag auch vom Fachmann vielleicht noch zu erwarten sein, 
daB ihm der Gedanke einer Anwendung der aus (7) bekannten 
Sportplatz-Matten auf Flachdächern nahegelegen haben 
könnte - es finden sich in (7) dennoch keine Arihalts-
punkte, auch nicht in Verbindung mit (11), die den mit 
Anspruch 1 beschrittenen Weg hätten nahelegen können. 
Angesichts der zu lösenden Aufgabe Inögen vielleicht 
materialtechnische Optimierungen im vertikalen Aufbau im 
Vordergrund gestanden haben - es lassen sich jedoch keine 
Ansätze bestiinmen, die zur spezifischen statischen 
Wirkungsweise des Gegenstands mit den Merkmalen des 
angefochtenen Anspruchs 1 hätten anregen können. 

5.3 	Auch Dokument (8) kann weder allein noch in Verbindung 
mit den obgenannten Dokumenten den Anspruchsgegenstand 
nahelegen. Die Beschwerdeführerin hat darauf hingewiesen, 
daB das hier vorhandene Armierungsgitter der beanspruchten 
zugfesten Filtermatte entspreche. Dies hat die Beschwerde-
führerin dadurch in Abrede gestelit, daB dabei gr68ere 
Dehnbarkeit vorausgesetzt werde, also genau das Gegenteil 
dessen, was bei der Erfindung wesentlich Se!, nämlich 
höhere Zugfestigkeit bei möglichst geringer Dehnfàhigkeit. 
Dies Se! dem Fachmann völlig kiar, weil anders der 
angestrebte Effekt, die gute Stabilisierung, gar nicht zu 
erreichen ware. 

Auch die Kammer ist der Meinung, daB in den auf die sehr 
spezifischen Bedürfnisse im Wasserbau ausgerichteten 
Vorschlägen in (8) keine Anregungen bestinuithar sind, die 
für das Gebiet der Flachdachbegrünung im Gedanken resul-
tieren würden, eine Kraftübertragung von einer - in (8) 

nicht vorhandenen -Krallschicht dank kraftsh1üssiger 
Verbindung in eine Filtermatte zu bewerkste.Lligen, die 
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entsprechende Zugfestigkeit aufzuweisen hãtte, urn die 
Lagestabilität einer Dachbepflanzung zu gewàhrleisten. 

	

5.4 	Es mag aufgrund einer Beurteilung der Erfindung aus der 
tatsãchlichen Situation ex post heraus erscheinen, daB der 
angefochtene Gegenstand aus den bekannten Matten bloB 
durch geringfügige, dern Fachmann gelàufige Ergänzungen 
hãtte erreicht werden können. 

un Fall des Dokuinentes (7) hãtte genügt, eine Schicht 
wegzulassen, eine andere Schicht zugfest auszubilden und 
für entsprechende Bemessung der kraftschlüssigen 
Verbindung zu sorgen. liii Fall des Dokurnentes (11) ware 
ebenfalls das Weglassen einer Schicht, das zugfeste 
Ausbilden der anderen Schicht und schlieBlich deren 
kraftschlussige Verbindung ausreichend gewesen. 

Eine solche Betrachtungsweise würde jedoch stillschweigend 
davon ausgehen, daB Uberlegungen, die sich mit dein 
statischen Zusammenspiel der einzelnen Schichten befassen, 
und zwar sogar unter Einbeziehung der Bodenschicht, auf 
deni Fachgebiet gebràuchlich gewesen seien. Diese 
Voraussetzung bestand jedoch offensichtlich nicht. In den 
relevanten Entgegenhaltungen läBt sich feststellen, daB 
das Interesse des Fachmannes vor allem auf die 
materialtechnischen Eigenschaften einzelner Schichten 
gerichtet war, insbesondere auf deren Wechselwirkung mit 
den biologischen Verhãltnissen für den Rasen. Die 
verschiedenen Schichten wurden somit in statischer 
Hinsicht isoliert betrachtet, so daB deren gemeinsames 
Zusainmnenwirken übersehen wurde. 

	

5.5 	Diese Feststellungen werden auch durch das von der 
Beschwerdeführein un Einspruchsverfahren entgegengehaltene 
Dokuinent (10) gestützt. Dabei handelt es sich um den Text 
eines Vortrages anláBlich eines Seminars tDachgarten_ 
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planung - Vegetation auf extremen Standorten" der Akademie 
der Architektenkamxner NW am 1. Dezember 1978 in 
Düsseldorf. 

Es zeigt sich hier deutlich, daB die Sorge des Fachinanns 
vor allein darauf gerichtet war, den verschiedenen 
Aufgaben jeweils entsprechende Schichten vorzusehen. Mit 
statischen Verhältnissen befassen sich nur Angaben über 
die druckverteilende Wirkung der Schutzschicht; darüber, 
daB Kiese für Dränschichten dann geeignet seien, wenn aus 
statischen Gründen hohe Auflasten aufzunehmen seien; über 
die Trittbelastbarkeit der Rasentragschichtgemische; und 
schlieBlich mit den Eigengewichten un Zusammenhang mit den 
Lastannehmen. Es fehlen jedoch Betrachtungen über 
besondere statisch-konstruktive Aspekte des Gesamtaufbaus: 
hier bestand offensichtlich kein Darstellungsbedarf. Der 
Horizont des Fachinanns war offensichtlich durch die 
Optimierung der einzelnen aufeinander gelegten, unabhangig 
voneinander betrachteten Schichten begrenzt. 

5.6 	Auch den ubrigen Entgegenhaltungen sind keine Hinweise zu 
entnehinen, die einzeln oder in Kombination demn ange-
fochtenen Erfindungsgegenstand näherkommnen. 

Die Kamnlner koinmt daher zum SchiuB, daB der durch 
Anspruch 1 definierte Gegenstand von den entgegenge-
haltenen Dokumenten, weder einzeln noch in Verbindung 
miteinander, dem Fachinann nahegelegt wurde, somit auf 
einer erfinderischen Tätigkeit nach Artikel 56 EPU beruht 
und nach Artikel 52 (1) patentierbar ist. 

Mit Anspruch 1 bleibt auch der Verwendungsanspruch 11 
bestehen. 

Gegen die übrigen Ansprüche bestehen keine Einwände. 
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EntscheidungsfOrmel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschàftsstellenbeanite 	Der Vorsitzende 

f)cLvt-~, 	I 

S. Fabiani 	 zLabo 

01 
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